
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/9/21 88/03/0027
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 Veröffentlicht am 21.09.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

StVO 1960 §4 Abs1 lita;

VStG §25 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Notwendigkeit der Einholung eines Gutachtens eines kraftfahrtechnischen Sachverständigen sowie

der Zeugeneinvernahme des Zulassungsbesitzers, wenn der einer Übertretung des § 4 Abs 1 lit a StVO Beschuldigte

behauptet, eine Kollision habe nicht stattgefunden bzw. die Schäden könnten nicht von "seinem" Fahrzeug verursacht

worden sein.

Schlagworte

Beweismittel Sachverständigenbeweis Technischer Sachverständiger Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung

Beweismittel Sachverständigenbeweis Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Verfahrensmangel
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